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Zitat von Seph

Das ist in dieser pauschalen Form Quatsch und ich hoffe, du weißt das. Man klärt
einfach direkt mit der Notrufzentrale die beobachteten Symptome ab. Diese können
dann genauer einschätzen, ob ein RTW geschickt wird oder nicht. Im Zweifelsfall
schicken sie einen und genau in dieser Art von Zweifelsfällen liegt auch kein
Missbrauch des Notrufs vor.

Das kann ich jedoch nur, wenn ich im Klassenzimmer mein privates Handy einsetze. Als der
Vorfall passiert ist, gab es noch nicht in jeder Hosentasche ein Handy. Damals habe ich einen
Schüler ins Sekretariat geschickt, und mitgeteilt, dass ein epileptischer Anfall vorliegt.
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